
 

 

Land hat Zuschlag zur Einführung der 

Bezahlkarte für Asylbewerber erteilt 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat den Zuschlag für 

die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 

erteilt. Damit ist das Vergabeverfahren abgeschlossen.  

„Den Zuschlag hat das niederländische Unternehmen  

‚Yoursafe‘ erhalten. Das Zahlungsprodukt der Firma erfüllt 

unsere Anforderungen zur Einführung, Realisierung und 

Weiterentwicklung eines Bezahlkartensystems für Leis-

tungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, 

erklärt Innenminister Christian Pegel und: „Nun werden un-

sere Fachkolleginnen und –kollegen mit der Firma die kon-

kreten Umsetzungs- und Einführungsschritte für die Be-

zahlkarte in Mecklenburg-Vorpommern besprechen und 

den Zeitplan festzurren. Nach jetzigem Zeitplan können in-

nerhalb der nächsten zwölf Wochen die ersten Debit-Be-

zahlkarten in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes 

ausgehändigt werden. Damit sind wir voll in unserem An-

fang des Jahres bekannt gegebenen Zeitplan. Damit kön-

nen wir aber insbesondere den immensen Arbeitsaufwand 

der monatlichen Bargeldauszahlungen in unserer eigenen 

Erstaufnahmeeinrichtung und folgend auch in den Auslän-

derbehörden und Gemeinschaftsunterkünften der Land-

kreise und kreisfreien Städte deutlich reduzieren.“ 

Im Januar dieses Jahres hatte das Ministerium für Inneres, 

Bau und Digitalisierung den Auftrag europaweit ausge-

schrieben. Mecklenburg-Vorpommern strebte eine auf die 

landeseigenen Bedürfnisse zugeschnittene Variante an. 

Die Karte solle zur Zahlung in Geschäften für Waren des 

täglichen Bedarfs wie eine gängige Girokarte genutzt wer-

den können, Überweisungen ins Ausland würden aber nicht 

möglich werden. Die kostenlose Bargeldabhebung eines 
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noch zu definierenden monatlichen Betrags werde eben-

falls möglich sein. „Wir als Land haben frühzeitig signali-

siert, dass das in Hamburg im Rahmen eines Pilotverfah-

rens geübte Prozedere, dass Erwachsene, die sich in Erst-

aufnahmeeinrichtungen mit bereitgestellter Unterkunft, ärzt-

licher Versorgung sowie Verpflegungsangebot aufhalten, 

maximal 50 Euro im Monat in bar erhalten können, sorg-

sam beobachtet und ernsthaft auch für unser Land in Be-

tracht gezogen wird. Und nach dem Beschluss der Minis-

terpräsidentenkonferenz (MPK) ist auch genau dieses Pilot-

vorhaben bundesweiter Maßstab, an den auch wir uns hal-

ten werden“, so der Minister und stellt klar: „Wir haben in 

Mecklenburg-Vorpommern unser Vergabeverfahren selbst 

durchgeführt, weil uns wichtig war und ist, die Belange der 

kommunalen Ebene, also der Landkreise und kreisfreien 

Städte, zu berücksichtigen. Die bundesweit verbindlich ver-

einbarten Inhalte und Bedingungen für Bezahlkarten waren 

selbstverständlich auch Grundlage der Ausschreibung für 

die Bezahlkarte in Mecklenburg-Vorpommern.“ 

Zunächst werde die Bezahlkarte in der Erstaufnahmeein-

richtung des Landes eingeführt. Danach soll die Bezahl-

karte auch den Landkreisen und kreisfreien Städten zur 

Verfügung gestellt werden. „Mit der Einführung der Bezahl-

karte werden die monatlich stattfindenden Bargeldauszah-

lungen für tausende leistungsberechtigte Asylbegehrende 

und Flüchtlinge sowohl in der landeseigenen Erstaufnah-

meeinrichtung als auch in den sechs Landkreisen und den 

beiden kreisfreien Städten durch das im Jahr 2024 absolut 

und in allen Lebensbereichen übliche unbare Auszahlen 

dieser Leistungen auf die Bezahlkarte mit wesentlich weni-

ger Personal- und Zeitaufwand umgesetzt werden können“, 

so Christian Pegel. 

Der Innenminister zeigt sich in diesem Zusammenhang er-

neut dankbar für die Einigung der Ampelkoalition, Änderun-

gen im Asylbewerberleistungsgesetz vorzunehmen, um die 

Bezahlkarte für Asylbewerber bundesweit mit Rechtssicher-

heit einführen zu können: „Die Gesetzesänderung, neben 

Geld- und Sachleistungen auch ausdrücklich die Bezahl-

karte als Option zu benennen, hat für die Länder Rechtssi-

cherheit geschaffen, um die bisherigen Bargeldzahlungen 
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durch die Bezahlkarte zu ersetzen. Gleichzeitig wird weiter-

hin – auch das ist bundesweit geeint – den Leistungsemp-

fängerinnen und –empfängern die Möglichkeit eingeräumt, 

einen Teil der monatlichen Leistungen in Form von Bargeld 

abzuheben.“ 

Hintergrund 

Am 6. November 2023 hat die Ministerpräsidentenkonfe-

renz die Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) vereinbart. Die 

Länder haben gemeinsam bundeseinheitliche Mindeststan-

dards definiert. 

https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/BJNR107410993.html

